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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Tageseinrichtungen der 
Gemeinde Embsen

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 Abs. 1 Nr. 5, 111 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V. mit 
dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Embsen am 22.10.2014 folgende 1. Änderung der 
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Tageseinrichtungen der Gemeinde Embsen beschlossen:

Artikel I
Der § 4 „Benutzungsgebühren“ wird wie folgt ergänzt:

§ 4 Abs. 1 . in den Kindergärten in folgender Höhe je Kind zu entrichten

g) Für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung 56,- Euro

§ 4 Abs. 1 . in der Kinderkrippe in folgender Höhe je Kind zu entrichten

e) Für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung 53,- Euro

Artikel II
Die 1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung tritt am 01. Oktober 2014 in Kraft.

Embsen, den 22.10.2014

Gentemann 
Gemeindedirektor
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